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MITTEILUNGEN
KIRCHHEIM – GAUBÜTTELBRUNN

Nr. 1        Januar 2025
Telefon: 09366/9061-0
Fax: 09366/9061-60
E-Mail: mitteilungsblatt@kirchheim-ufr.de
Internet: www.kirchheim-ufr.de
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich wünsche Ihnen und Ihren Familien einen guten Start und viel Glück im neuen Jahr 2025.

Bleiben Sie gesund und optimistisch!

Ihr 1. Bürgermeister Christian Stück

Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft Kirchheim

Montag – Freitag              jeweils von   8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Donnerstag von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Einwohnermelde- und Passamt einmal im Monat am Samstag geöffnet –

Diesen Monat am Samstag, 11.01.2025 von 8:30 Uhr – 12:30 Uhr
Bitte vereinbaren Sie einen Termin!

Am darauffolgenden Montag, den 13.01. bleibt das Einwohnermeldeamt dann geschlossen.

Zum Vormerken: Der nächste Termin der Samstagsöffnung ist am 01.02.2025.

Sitzungstermin Gemeinderat:

Die nächste Sitzung des Gemeinderats ist am Donnerstag, 23. Januar 2025
um 19:30 Uhr im Pfarrheim Kirchheim.

Zu den Sitzungen sind alle Mitbürgerinnen und Mitbürger herzlich eingeladen!

Die nächste Bürgermeister-Sprechstunde ist am 21.01.2025 um 16:00 Uhr im Rathaus Kirchheim.

Bürgerversammlungen

Kirchheim:   Montag, 13.01.2025 um 19:30 Uhr im Pfarrheim
    + Livestream – Zugang über www.kirchheim-ufr.de

Gaubüttelbrunn:  Donnerstag, 16.01.2025 um 19:30 Uhr im Bürgerheim

Bei den Versammlungen werde ich Sie über aktuelle Themen informieren und aus der Verwaltung und
dem Gemeinderat informieren. Selbstverständlich können Sie dabei auch wieder Fragen stellen und An-
regungen geben.

Friedhof Kirchheim

Von den Bauhofmitarbeitern wurden leere Grabstellen bepflanzt, um den Friedhof für alle zu verschönern.
Diese Pflanzen sind nicht zur Selbstbedienung gedacht, Pflanzen ausgraben ist Diebstahl!

Es wurde auch vermehrt berichtet, dass Hunde zur Erleichterung auf den Friedhof geführt werden.
Grabstellen sind kein Hundeklo! Gehen Sie nicht mit Ihrem Hund auf den Friedhof.
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Wie möchten Sie in Zukunft Mitteilungen der Gemeinde erhalten?

Sie lesen gerade eines von 1200 Mitteilungsblättern, die wir jeden Monat in der Gemeinde verteilen.
Das Mitteilungsblatt ist für Gemeinde, Vereine, Kirchen und Gewerbe ein sehr wichtiger Kommunikati-
onskanal zu Ihnen. Allerdings erscheint es nur einmal im Monat, eignet sich also nicht für schnelle Mel-
dungen und wir wissen auch nicht, wie viele Bürgerinnen und Bürger wir mit dem Heft tatsächlich errei-
chen.  Wahrscheinlich werden einige Ausgaben auch ungelesen weggeworfen und das kostet Geld und
Ressourcen.

In Zukunft sollen die Mitteilungen schneller werden und mehr Leserinnen und Leser erreichen.
Dafür arbeiten wir an einem Konzept aus Mitteilungsblatt, Email-Newsletter, Nachrichten auf einer neu
erstellten Gemeindewebsite, Sozialen Medien und digitalen Kanälen. Dabei werden Vereine und Organi-
sationen auch wie bisher die Möglichkeit haben, für Veranstaltungen zu werben.

Für die Vorbereitung möchten wir gerne von Ihnen wissen, wie Sie in Zukunft Mitteilungen erhalten
möchten. Bitte nehmen Sie dazu an unserer Umfrage teil!
Sie können den Fragebogen ausfüllen und im Rathaus oder Gemeindebriefkasten Gaubüttelbrunn ein-
werfen oder online unter https://www.kirchheim-ufr.de/formular-umfrage-mitteilungsblatt. Dorthin führt
auch der QR-Code mit den Sie direkt per Smartphone abstimmen können!
Einsendeschluss ist der 31.01.2025.

Vielen Dank, wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldungen!

Ich möchte in Zukunft Mitteilungen und Nachrichten der Gemeinde erhalten über:

o Mitteilungsblatt in Papierform in meinem Briefkasten

o Mitteilungsblatt digital zum Download oder per EMail

o Gemeinde-Website

o Email-Newsletter (z.B. alle zwei Wochen)

o sozialen Medien (z.B. Facebook)

o Gemeinde-App

o WhatsApp-Kanal

Ich wohne im Ortsteil
o Kirchheim
o Gaubüttelbrunn

Diese Inhalte sind mir besonders wichtig / Wünsche / Anregungen:

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

   An: Gemeinde Kirchheim

 „Umfrage Mitteilungsblatt“
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Informationen zur Grundsteuer

In der ersten Januarhälfte werden die Grundsteuerbescheide der Gemeinde verschickt.

Die wichtigste Grundlage für die Grundsteuer ist aber der vom Finanzamt errechnete Grundsteuermess-
betrag.

Hinweise zu Einsprüchen

Falls Sie beim Finanzamt bereits einen Einspruch gegen Ihren Grundsteuermessbetragsbescheid einge-
legt haben und dieser noch nicht bearbeitet ist:

• Es ist nicht notwendig aus demselben Grund gegen den Grundsteuerbescheid der Gemeinde zu-
sätzlich einen Widerspruch einzulegen.

• Sollte Ihrem Einspruch beim Finanzamt stattgegeben werden, ändern wir Ihren Grundsteuerbe-
scheid sobald uns die Mitteilung des Finanzamts vorliegt automatisch.

• Der Feststellungsbescheid des Finanzamts ist ein sogenannter Grundlagenbescheid, an dessen
Inhalt die Gemeinde gebunden ist.

Das bedeutet, dass die Gemeinde auch nur den im Feststellungsbescheid genannten Betrag der Grund-
steuerberechnung zugrunde legen darf und keinen anderen.

In diesem Fall ist der Einspruch bei Ihrem zuständigen Finanzamt einzulegen:
• Falls Sie einen Fehler bei der Berechnung des Grundsteuerwerts festgestellt haben
• Wenn das Finanzamt eine falsche Steuermesszahl verwendet, hat
• Wenn Ihnen bei der Erklärung der Grundsteuer ein Fehler bzgl. Angabe der Grundstücks-, Ge-

bäude- oder Nebengebäudegröße unterlaufen ist oder Sie vergessen haben die Freibeträge (20m²
für Gartenhäuser etc. / 50m² für Garagen) abzuziehen.

• Falls Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung vorliegen

Ein Widerspruch bei der Gemeinde ist in folgenden Fällen möglich:

• Wenn die Gemeinde den falschen Hebesatz angewendet hat (A für landwirtschaftliche Flächen, B
für Grundvermögen).

• Bei Fehlern bei der Berechnung der Grundsteuer (=Ergebnis Grundsteuermessbetrag multipliziert
mit dem Hebesatz der Gemeinde).

Im Gegensatz zum kostenlosen Einspruchsverfahren ist das Widerspruchsverfahren regelmäßig kosten-
pflichtig, wenn der Widerspruch keinen Erfolg hat.

Änderungen der Daten beim Finanzamt

Für nachträglich Änderungen an den Grundlagenbescheiden des Finanzamts (bei Fehlern in den erklärten
Daten) stehen Ihnen diese Möglichkeiten zur Verfügung:

• Schriftlich / formlos per Post an das Finanzamt
• Online über die Website des Finanzamtes
• Über einen vereinfachten Vordruck, den Sie bei der Gemeinde erhalten können

Das Finanzamt Würzburg weist darauf hin, dass aufgrund von laufenden Umbaumaßnahmen nur ein stark
verkleinerter Servicebereich verfügbar ist. Es wird daher darum gebeten, nicht direkt beim Finanzamt
vorstellig zu werden, sondern vorher einen Termin zu vereinbaren. Durch eine Vorbereitung des o.g.
Vordruckes kann die Bearbeitung erheblich vereinfacht und beschleunigt werden.
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Seniorenweihnacht in Kirchheim und Gaubüttelbrunn

Bei gleich drei stimmungsvollen Nachmittagen konnten Seniorinnen und Senioren in Kirchheim die Ad-
ventszeit genießen:

Bei der Adventsfeier des Seniorenkreises Gaubüttelbrunn im Bürgerheim waren die
Kindergartenkinder aus Gaubüttelbrunn zu Besuch und erfreuten die Seniorinnen und
Senioren mit einem Auftritt. Nach feinem Kuchen und Kaffee gab es noch ein Weih-
nachtsliederquiz und es wurde zusammen gesungen. Lustige und nachdenkliche Weih-
nachtsgeschichten rundeten den Nachmittag ab.

Der Seniorenkreis Kirchheim lud zum traditionellen Weihnachtsessen ins Pfarrheim ein.
Begleitet von drei Veeh-Harfen wurden Weihnachtslieder gesungen und Geschichten
vorgetragen. Einen besonderen Auftritt hatten der Nikolaus und Knecht Ruprecht. Der
Nikolaus las zwar zunächst die Leviten, verteilte aber
dann doch noch Geschenke.

Bei der Seniorenweihnachtsfeier in der Turnhalle sorg-
ten der Kindergarten Kirchheim, der Schulchor der

Grundschule und die Youngstars der Kirchheimer Musikanten für festli-
che Stimmung.

Wir bedanken uns bei allen, die organisiert, gebacken, dekoriert, mitgeholfen, gesungen und mu-
siziert haben – und natürlich bei den Gästen, deren zahlreiches Erscheinen und Applaudieren dafür be-
lohnten.

           Gemeinde Kirchheim
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Notrufnummern:
Polizei: 110
Feuerwehr/Rettungsdienst/Notarzt: 112
Ärztlicher Bereitschaftsdienst:        116117

NOTFALLDIENSTE
Bereitschaftspraxis Würzburg
Juliuspromenade 19, 97070 Würzburg
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:         8 – 21 Uhr

Bereitschaftspraxis Kitzingen
Keltenstr. 67, 97318 Kitzingen
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag: 18 – 21 Uhr
Mittwoch, Freitag: 16 – 21 Uhr
Samstag, Sonntag, Feiertag:   9 – 21 Uhr
Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Die Bereitschaftspraxis in Ochsenfurt hat bis
auf weiteres geschlossen.

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst:
Wenn es aufgrund der Erkrankung nicht möglich
ist, eine der Bereitschaftspraxen persönlich auf-
zusuchen und außerhalb der Öffnungszeiten der
Bereitschaftspraxis sowie der behandelnde
Arzt/Hausarzt nachts sowie an Wochenenden
und Feiertagen nicht erreichbar ist, ist der ärztli-
che Bereitschaftsdienst unter

Ruf-Nr. 116117
zu erreichen. Hier erfahren Sie, welcher Arzt in
der Region Bereitschaftsdienst hat.

Bei lebensbedrohlichen Erkrankungen ist der
Rettungsdienst unter der Ruf-Nr. 112 zu errei-
chen.
-----------------------------------------------------------

Zahnärztlicher Notdienst:
Die zahnärztlichen Notdienste sind im Internet
unter www.notdienst-zahn.de abrufbar.

Gesundheit in Kirchheim

Allgemeinärzte Kleinrinderfeld/Kirchheim
Dr. Zenkert, Dr. Stein, Dr. Holthoff

Praxis Kirchheim
Würzburger Str. 17, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/99255
Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8.00 – 12.00 Uhr
Rezepttelefon: 09366/99257

Praxis Kleinrinderfeld
Jahnstr. 1, 97271 Kleinrinderfeld
Tel.: 09366/421
Öffnungszeiten:  Mo.-Fr. 8.00 – 12.00 Uhr

Mo., Di., Do. 15.30 – 18.00 Uhr
Fr. 14.00 – 16.00 Uhr

Rezepttelefon: 09366/9801343

Um telefonische Terminvereinbarung
wird gebeten.

Zahnarztpraxis Mundgesund
Ulrike Stück-Steinke
Kleinrinderfelder Str. 3, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/9824624
E-Mail: praxis@mundgesund-kirchheim.de
Öffnungszeiten und Online-Terminvereinbarung
unter www.mundgesund-kirchheim.de

Praxis für Krankengymnastik
Simone Rösch

Am Rehberg 16, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/264

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Physiotherapie Eichhorn
An der Kühruh 2, 97268 Kirchheim
Tel.: 09366/9818889
E-Mail: info@physiotherapie-eichhorn.de

Termine nach telefonischer Vereinbarung.

Herausgeber: Gemeinde Kirchheim
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt:
Christian Stück, 1. Bürgermeister



Gemeinde Kirchheim                                                                                                            Seite 22

Kurz notiert aus der Sitzung des Gemeinderats vom 21.11.2024

Antrag der Kirchheimer Kalksteinwerke auf Verlegung des Floßweges

Verlegung des Floßweges für die Dauer der Abbauarbeiten am Kuhacker

In der Sitzung vom Februar 2024 wurde über eine Verlegung des Floßweges durch den Gemeindewald
beraten und dieser Antrag abgelehnt, da bei der vorgeschlagenen Wegführung ein unverhältnismäßiger
Eingriff in den Wald erforderlich gewesen wäre.

Auf Anregung aus dem Gremium und nach Gesprächen mit dem 1. Bürgermeister Stück wurden weitere
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet.

Mit Schreiben vom 14.11.2024 beantragen die Kirchheimer Kalksteinwerke Zustimmung zu einer von
drei alternativen Wegführungen.

Alle drei neu vorgeschlagenen Alternativen führen von Norden aus auf den bereits bestehenden und
ausgebauten Waldweg im Sellenberger Wald (siehe Bild). Im Gegensatz zum zuletzt abgelehnten Antrag
vom Februar 2024 ist bei diesen Alternativen kein zusätzlicher Neu- oder Ausbau eines Waldweges im
Sellenberger Wald erforderlich, sodass Eingriffe in das Waldgebiet, z.B. durch Baumfällungen, die letzt-
lich zur Ablehnung des Antrages geführt haben, vermieden werden.

1. Zufahrt über die bestehende Einfahrt der AKM GmbH (rot skizziert):
2. Alternative Zufahrt über die Einfahrt der AKM GmbH (gelb skizziert):
3. Zufahrt über Flurstück 1853 (grün skizziert):

Kostenübernahme:
Die Antragstellerin, übernimmt alle anfallenden Kosten für die Verlegung des Floßweges und die Wieder-
herstellung.

Beschluss:
Der Gemeinderat ist mit der Wegführung in der Variante A rot grundsätzlich einverstanden und beauf-
tragt den 1. Bgm Stück mit Vorbereitung der Vereinbarungen mit den Kircheimer Kalksteinwerken und
der Firma Scheuermann.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 14               Nein: 0           Anwesend: 14
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Antrag der Kirchheimer Kalksteinwerke auf Abbau von Bodenschätzen am Floßweg

Im Jahr 2016 schlossen die Kirchheimer Kalksteinwerke und die Gemeinde Kirchheim eine notariell beur-
kundete Vereinbarung zur Verlegung des Floßweges. Diese Vereinbarung erlaubte die Verlegung des
Weges (Flurstück 2011) im Zuge der Erweiterung des Steinbruchs „Am Kuhacker“, um das Steinmaterial
unterhalb des Weges zugänglich zu machen. Die Verlegung sollte in zwei Phasen erfolgen.

Der Gemeinderat stimmte diesem Vorschlag in seiner Sitzung vom 15.09.2016 einstimmig zu und legte
fest, dass der verlegte Floßweg als öffentlicher Weg gewidmet wird und keine Entschädigung für die
Verlegung zu leisten ist. Die Wegverlegung erfolgte auf Kosten der Kirchheimer Kalksteinwerke und ent-
sprach dem bestehenden Ausbauzustand. Diese Vereinbarung hat für alle Beteiligten eine praktikable
Lösung geschaffen, sodass der Weg trotz der damaligen Abbauarbeiten zugänglich blieb.

Mit Schreiben vom 14.11.2024 bitten die Kirchheimer Kalksteinwerke vertreten durch Marcus Hofmann

„den Gemeinderat um die Zustimmung, den Bodenschatz un-
ter dem verbleibenden Floßweg auf dem Gemeindegrund-
stück wie bisher weiter abbauen zu dürfen. Dieser Antrag be-
zieht sich konkret auf den Abschnitt des Floßwegs wie im Bild
schwarz markiert).

Mit dieser Genehmigung wäre es uns möglich, die Abbauflä-
che vollständig zu erschließen und den Steinbruchbetrieb ef-
fizienter zu gestalten. Für die Gemeinde Kirchheim entstün-
den hierdurch keine zusätzlichen Kosten, und wir sichern zu,
den Weg nach Beendigung der Abbauarbeiten gemäß den
vereinbarten Standards wiederherstellen.“

Marcus Hofmann war als Vertreter der Kirchheimer Kalksteinwerke in der Sitzung anwesend.

Mehrere Gemeinderäte fordern, dass der Fußweg von Kirchheim kommend zum Wald (Grasweg) auf
jeden Fall bestehend bleiben soll. Dies wird von Herrn Marcus Hofmann zugesichert.

Es wird festgelegt, eine Entschädigung für die Verlegung und die Abgrabung zu vereinbaren.

Beschluss:
Der Gemeinderat ist mit dem Abbau der Bodenschätze unter dem gemeindlichen Weg grundsätzlich ein-
verstanden und beauftragt den 1. Bgm eine entsprechende Vereinbarung mit den Kirchheimer Kalkstein-
werken auszuarbeiten.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 14               Nein: 0          Anwesend: 14

Anbau Kindergarten Kirchheim – Heizung- und Sanitärarbeiten 2

Durch die Verwaltung erfolgte die beschränkte Ausschreibung für die Heizung- und Sanitärarbeiten Teil
2 für den Anbau am Kindergarten Kirchheim.

Zur Submission am 15.11.2024 lag hierzu 1 Angebot vor:

Bieter ungeprüfte
Angebotssumme

brutto €

Nachlass
%

Anzahl
Neben-

angebote
Hieber AG 97790 Weikersheim 118.716,04 0 0



Gemeinde Kirchheim                                                                                                            Seite 24

Das Büro „Burmester & Partner“ hat die Angebote geprüft und bewertet, es ergibt sich folgende Rang-
folge:

Bieter Angebotssumme
nachgerechnet

                  inkl. Nachlass und MwSt. €
Hieber AG 97790 Weikersheim 118.716,04

Die Kostenberechnung gemäß bepreistem LV lag bei 150.556,-- € brutto.

Das Büro Burmester hat das Angebot geprüft und schlägt vor, der Firma Hieber aus Weikersheim den
Auftrag zu erteilen.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und vergibt die Heizung- und Sanitärarbeiten für
den Anbau am Kindergarten Kirchheim an die Fa Hieber AG zum Angebotspreis von 118.716,04 € brutto.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 14              Nein:           Anwesend: 14

Anbau Kindergarten Kirchheim – Elektroinstallation 2

Durch die Verwaltung erfolgte die beschränkte Ausschreibung für die Elektroinstallation Teil 2 für den
Anbau am Kindergarten Kirchheim.

Zur Submission am 15.11.2024 lagen hierzu 2 Angebote vor:

Bieter ungeprüfte
Angebots-

summe
brutto €

Nach-
lass
%

Anzahl
Neben-

angebote

Elektro Scheuermann 97234 Reichen-
berg/Klingholz

137.038,02 0 0

Hieber AG 97790 Weikersheim 155.258,26 0 0

Das Büro „Burmester“ hat die Angebote geprüft und bewertet; es ergibt sich folgende Rangfolge:

Bieter Angebotssumme
nachgerechnet

              inkl. Nachlass und MwSt.
€

Elektro Scheuermann 97234 Reichen-
berg/Klingholz

137.038,02

Hieber AG 97790 Weikersheim 155.258,26

Die Kostenberechnung gemäß bepreistem LV lag bei 123.084,87 € brutto.

Das Büro „Burmester“ hat das Angebot geprüft und schlägt vor, der Firma Scheuermann den Auftrag zu
erteilen.
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Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und stimmt der Auftragsvergabe für die Elektro-
installation Teil 2 für den Anbau am Kindergarten Kirchheim an die Firma Scheuermann GmbH zum An-
gebotspreis von 137.038,02 € brutto zu.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 14              Nein:           Anwesend: 14

Anbau Kindergarten Kirchheim – Vergabe Maler-, Verputzer- und Trockenbauarbeiten

Durch die Verwaltung erfolgte die beschränkte Ausschreibung für die Maler-, Verputzer- und Trocken-
bauarbeiten für den Anbau am Kindergarten Kirchheim.

Zur Submission am 15.11.2024 lagen hierzu 6 Angebote vor:

Bieter     ungeprüft An-
    gebotssumme

brutto €

Nachlass
%

Anzahl
Neben-

angebote

Jaeger Ausbau GmbH 97337 Dettelbach 147.584,93 € 0 0
Ludwig Scheder 97270 Kist 142.766,80 € 0 0
Brückl GmbH 97076 Würzburg 173.078,72 € 0 0
Karl Schmidt GmbH 91587 Adelshofen 174.869,07 € 0 0
Farben Galle Pascal Feldmann
GmbH

97424 Schweinfurt 184.780,11 € 0 0

Kaiser GmbH 97271 Kleinrinder-
feld

152.423,95 € 3 0

Das Büro „shoch2“ hat die Angebote geprüft und bewertet; es ergibt sich folgende Rangfolge:

Bieter Angebotssumme
nachgerechnet

              inkl. Nachlass und
                                MwSt.

Ludwig Scheder 97270 Kist 142.766,80 €
Jaeger Ausbau GmbH 97337 Dettelbach 147.584,93 €
Kaiser GmbH 97271 Kleinrinderfeld 152.423,95 €
Brückl GmbH 97076 Würzburg 173.078,72 €
Karl Schmidt GmbH 91587 Adelshofen 174.869,07 €
Farben Galle GmbH 97424 Schweinfurt 184.780,11 €

Die Kostenberechnung gemäß bepreistem LV lag bei 174.561,81 € brutto.

Das Büro Shoch2 hat das Angebot geprüft und schlägt vor, der Firma Ludwig Scheder aus Kist den Auf-
trag zu erteilen.

Ein Mitglied bittet um eine Gesamtaufstellung der bisher angefallen Kosten.
1. Bgm Stück wird die Aufstellung beim Büro Shoch2 anfordern.

Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und vergibt Maler-, Verputzer- und Trockenbau-
arbeiten für den Anbau am Kindergarten Kirchheim an die Fa. Ludwig Scheder zum Angebotspreis von
142.766,80 € brutto.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 14              Nein:           Anwesend: 14
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Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Kirchheim

Es wird Bezug genommen auf die Sitzung des Gemeinderates am 26.09.2024, TOP 9, Gebührenkalkulation
Entwässerungseinrichtung 2025 bis 2028 - Information, Beschluss.

Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim nahm den Sachvortrag und die Gebührenkalkulation der Dr.
Schulte / Röder Kommunalberatung zur Kenntnis und beschloss
a) die Erhöhung des Benutzungsgebührensatzes der Entwässerungsanlage auf 3,70 Euro je Kubikmeter
ab 01.01.2025 und
b) die Belassung der Niederschlagswassergebühr bei 0,21 Euro je Quadratmeter ab 01.01.2025.

Die Verwaltung schlägt daher die Neufassung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungs-
satzung der Gemeinde Kirchheim (BGS/EWS) vor. Diesbezüglich wurde ein Satzungsentwurf (siehe An-
lage) ausgearbeitet, die Änderungen zur Vorgängersatzung sind farbig hinterlegt.

Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde
Kirchheim (BGS/EWS) wie in der Sitzung vorgestellt und dem Protokoll als Anlage beigefügt als Satzung.

Die Verwaltung wird mit der Ausfertigung beauftragt.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 14              Nein:           Anwesend: 14

Innovative Landschaftsplanung: Vorstellung des Flächen- und Maßnahmenkonzepts

Im Rahmen des Projektes „Landschaftsplanung innovativ – Konversionsflächenmanagement im Muschel-
kalkabbau“ wurde von den Fachplanern des Büros TB-Markert die Karte des Flächen- und Maßnahmen-
konzepts erstellt.

Am 28.11.2024 findet die Veranstaltung zur Information und Vorstellung des Projektes im Pfarrheim statt.

Innovative Landschaftsplanung – Vorstellung des Flächen- und Maßnahmenkonzepts
Im Rahmen des geförderten Projektes „Landschaftsplanung innovativ – Konversionsflächenmanagement
im Muschelkalkabbau“ wurde von den Fachplanern des Büros TB-Markert die Karte des Flächen- und
Maßnahmenkonzepts erstellt.

Herr Nothelfer vom Bayerischen Landesamt für Umwelt war für Erläuterungen zur Sitzung zugeschaltet.

Das Konzept ist das Ergebnis der Arbeit der Planer und der Projektarbeitsgruppe, die seit März 2024 das
Projekt bearbeitet hat (siehe unsere Infos zur Sitzung vom 22.02.2024).

Auf die Veranstaltung „Was kommt nach dem Steinbruch“ am Donnerstag, 28.11. um 18.00 Uhr im Pfarr-
heim Kirchheim, bei der die Bevölkerung ebenfalls über den Stand der Planung informiert, wird verwie-
sen.

Zur Kenntnis genommen

Tagespflege Gaubüttelbrunn: Konzept

In den Sommermonaten wurden in intensiver Zusammenarbeit zwischen Verwaltung, Sozialstation St.
Burkard und dem Architekturbüro Eckert und Partner das Gesamtkonzept für die Tagespflege Gaubüttel-
brunn und Pläne für den Zuwendungsantrag für das Förderprogramm „PflegeSonah“ erstellt.

Der Zuwendungsantrag wurde am 30.10.2024 eingereicht.
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1. Bgm Stück stellt in der Sitzung Konzept und Planung vor.

Dem Gemeinderat wurde das Konzept für die Tagespflege vorgestellt. Das Konzept wurde zwischen Ver-
waltung, Sozialstation St. Burkard Greußenheim und dem Architekturbüro Eckert und Partner erarbeitet.
Das Konzept war für den Zuwendungsantrag für das Förderprogramm „PflegeSoNah“ erforderlich.

Bei positiver Förderzusage kann im Jahr 2026 der Umbau des Schulhauses in Gaubüttelbrunn zur Tages-
pflege erfolgen.

Zur Kenntnis genommen.

Annahme einer Spende – Waldlehrpfad Kirchheim -

Ein Mitbürger der Gemeinde Kirchheim, hat für den Waldlehrpfad in Kirchheim 1.000 € gespendet.

Der Gemeinderat muss über die Annahme der Spende einen Beschluss fassen.

Beschluss:
Der Gemeinderat Kirchheim stimmt der Annahme der Spende zu. Die Spende ist zweckgebunden, für den
Waldlehrpfad in Kirchheim zu verwenden.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 14              Nein: 0           Anwesend: 14

Übernahme einer Bankbürgschaft für DJK – SV Gaubüttelbrunn e.V.

Mit Schreiben vom 13.03.2024 beantragt der DJK - SV Gaubüttelbrunn e. V.  die Übernahme einer Bank-
bürgschaft zur Absicherung eines Darlehens durch die Gemeinde Kirchheim. Der Gemeinderat hat in sei-
ner Sitzung vom 23.03.2024 der Übernahme einer Bankbürgschaft zugestimmt. Der DJK hat nun eine
entsprechende Bankbürgschaft von der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG vorgelegt.

Die modifizierte, Selbstschuldausfallbürgschaft dient der Finanzierung einer Neugestaltung und Renovie-
rung des bestehenden Sportplatzes in Gaubüttelbrunn. Die Bürgschaft beläuft sich über einen Betrag bis
zu 70.000 €.

Bei der Übernahme einer Bankbürgschaft durch eine Kommune, ist u.a. Art. 72 GO zu beachten. Hiernach
stellt dies ein sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft dar, welches bei einer Bürgschaftssumme i. H. v.
70.000 € neben einer Zustimmung durch den Gemeinderat, auch einer Genehmigung der Kommunalauf-
sichtsbehörde (Art. 72 Abs. 2 GO) bedarf. Die entsprechende Prüfung durch die Kommunalaufsichtsbe-
hörde erfolgt nach Zustimmung des Gemeinderats.

Vom Gemeinderat ist über den Abschluss beigefügter Bürgschaft zu entscheiden.

Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 23.03.2024 hat der Gemeinderat der Übernahme einer Bank-
bürgschaft grundsätzlich zugestimmt.

Die DJK hat nun die Bankbürgschaft über 70.000 Euro von der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen
eG vorgelegt. Die Bürgschaft dient der Finanzierung einer Neugestaltung und Renovierung des bestehen-
den Sportplatzes in Gaubüttelbrunn.

Da es sich bei der Bürgschaft um ein sogenanntes kreditähnliches Rechtsgeschäft handelt, bedarf es
neben einer Zustimmung des Gemeinderats auch der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde.

Ein Gemeinderat erinnert daran, mit der DJK ein Gespräch über die schon angefallenen Kosten für den
Bebauungsplan zu führen.
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1. Bürgermeister Stück informiert, das bereits Gespräche stattgefunden haben, diese werden in den
nächsten Wochen weitergeführt.

Beschluss:
Der Gemeinderat der Gemeinde Kirchheim stimmt der Übernahme der als Anlage beigefügten Bankbürg-
schaft mit der Raiffeisenbank Bütthard-Gaukönigshofen eG zur Absicherung eines Darlehens des DJK -
SV Gaubüttelbrunn e. V. zu. Die Höhe der Bürgschaft beläuft sich über 70.000 € und dient der Absicherung
eines Darlehens des DJK - SV Gaubüttelbrunn e. V. für die Neugestaltung des bestehenden Sportplatzes
in Gaubüttelbrunn.

Abstimmungsergebnis:     Ja: 14              Nein: 0           Anwesend: 14

Informationen / Sonstiges

Schwimmbad:
Herr 1. Bgm. Stück erklärt, dass die Beckenfolie bis dato witterungsbedingt noch nicht eingebaut werden
konnte. Fall es die Witterung ermöglicht, wird die Folie noch in den nächsten Wochen eingebaut. Ein
Einbau nächstes Jahr wäre aber auch ausreichend.

Kindergarten:
Herr 1. Bürgermeister Stück erklärt, das immer noch kein schriftlicher Bericht zu den Rissen in der Be-
tondecke am Kindergartenanbau vorliegen. Das Ergebnis der Prüfungsorganisation wurde bisher nur
mündlich kommuniziert: es sind keine erheblichen Schäden, sie können leicht und ohne Folgeschäden
behoben werden.

Turnhalle:
Es geht ein herzlicher Dank an die Gemeinderäte für die Zustimmung der Erneuerung der Duschen von
den Vereinen.

Schwimmbad
Für die Vergabe der Außenanlagen Schwimmbad wird in der nächsten Sitzung am 12.12.2024 ein ent-
sprechender Tagesordnungspunkt mit Beschlussvorlage auf der Tagesordnung stehen.
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Aktuelle Zahlen aus dem
Einwohnermeldeamt und Standesamt

Einwohner Stand 31.10.2024: 2.341
Einwohner Stand 30.11.2024: 2.349
Kirchheim:    1.740
Gaubüttelbrunn:      609

Zuzüge  7 Hauptwohnung, 0 NW
Wegzüge  4 Hauptwohnung, 1 NW
Umzüge    6
Geburten    1
Eheschließungen   0
Sterbefälle    3

Termine und Veranstaltungen

Kirchheim:

Mo. 06.01. 12:30 Uhr Dreikönigsturnier,
  TTV KJG Kirchheim, Turnhalle
Do. 09.01. 14:00 Uhr Seniorennachmittag,

Pfarrheim
Sa. 11.01. 10:00 Uhr Papier- u. Christ-

baumsammlung, 1. FC Kirchheim
Mo. 13.01. 19:30 Uhr Bürgerversammlung,

Gemeinde Kirchheim, Pfarrheim
Di. 14.01. 19:30-21:00 Uhr Info-Abend für

Anmeldungen neuer Familien,
Kindergarten St. Michael

Do. 16.01. 20:00 Uhr Jahreshauptversamm-
lung FF Kirchheim, Sportgast-
stätte, FF Kirchheim

Sa. 18.01. 15:00 Uhr Jahresauftaktveran-
stalltung VDK, Pfarrheim, VDK
Kirchheim

Sa. 25.01. 11:30 Uhr Schlachtschüsselessen
1. FC Kirchheim, FC-Heim

Sa. 25.01. 19:00 Konzert, Pfarrheim, MGV
Liederkranz (Nachholkonzert)

So. 26.01. 11:00 Uhr Neujahrsessen CSU
Pfarrheim

Mi. 29.01. 19:30 Uhr offener Stammtisch
Grüne Kirchheim/Gbb, Pizzeria
Lurisia,

--------------------------------------------------
Gaubüttelbrunn:

Sa. 04.01. 14:00 Uhr öffentl. Generalprobe
Theater „Muddi streikt“, Theater-
club, Musikhalle

Sa. 04.01. 20:00 Uhr Theater „Muddi
streikt“, Theaterclub, Musikhalle

Sa. 05.01. 17:00 Uhr Theater „Muddi
streikt“, Theaterclub, Musikhalle

Mo. 06.01. 17:00 Uhr Theater „Muddi
streikt“, Theaterclub, Musikhalle

Fr. 10.01. 20:00 Uhr Theater „Muddi
streikt“, Theaterclub, Musikhalle

Sa. 11.01. 13:00 Uhr Christbaumaktion DJK
Sa. 11.01. 10:00 Uhr Papier- u. Christ-

baumsammlung, 1. FC
Sa. 11.01. 20:00 Uhr Theater „Muddi

streikt“, Theaterclub, Musikhalle
So. 12.01. 17:00 Uhr Theater „Muddi

streikt“, Theaterclub, Musikhalle
Do. 16.01. Bürgerversammlung, Gemeinde

Kirchheim, Bürgerverein
Mi. 29.01. 19:30 Uhr offener Stammtisch

Grüne Kirchheim/Gbb, Pizzeria
Lurisia,

Fundsachen

Folgende Fundgegenstände wurden im Rathaus
Kirchheim abgegeben:

>Zahlungskarte Aussteller Revolut

MÜLLABFUHRTERMINE
Resmülltonne:   10.01., 23.01., 30.01.
Biotnne: 03.01., 16.01.
Gelbe Tonne: Freitag, 17.01
Blaue Papiertonne: 24.01.

Annahmeschluss für Anzeigen:
Jeweils zum 20. des Vormonats
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- Termine - 01.01.2025 bis 31.01.2025 - Termine -

So 05.01.   2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN
10:15   Messfeier für die Pfarrgemeinde

Mo 06.01.  ERSCHEINUNG DES HERRN - EPIPHANIE
10:15   Messfeier für die Pfarrgemeinde mit Aussendung der Sternsinger

Do 09.01. 13:30  Messfeier, anschl. Seniorennachmittag im Pfarrsaal

So 12.01.  TAUFE DES HERRN
10:15   Messfeier für die Pfarrgemeinde

Do 16.01. 18:00  Messfeier

Sa 18.01. 18:00  Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

Do 23.01. 18:00  Messfeier

Sa 25.01. 18:00  Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

Do 30.01.  18:00  Messfeier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Pfarrbüros in Kirchheim und Kleinrinderfeld sind von 27.12.2024 bis 06.01.2025
geschlossen. In seelsorglichen Notfällen wenden Sie sich bitte an Pfarrvikar Elsesser oder
Pfarrer Dr. Jelonek (Kontaktdaten siehe oben)

Katholisches Pfarramt St. Michael            Öffnungszeiten:
Rathausstraße 3, 97268 Kirchheim            Di 10.00 - 12.00 Uhr
Tel.: 09366 522 Mi 12.00 - 14.00 Uhr
E-Mail: pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de Do 15.00 - 17.00 Uhr

Pfr. Dr. Jerzy Jelonek, Waldbrunn, 09306 1244, jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de

Pfrv. Frank Elsesser, Kirchheim, 09366 982 921, frank.elsesser@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ref. Bernd Müller, Eisingen, 09306 984 908 1, bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ref. Melanie Greier, Eisingen, 09306 984 908 2, melanie.greier@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ass. Maria Düchs, Eisingen, 09306 984 908 3, maria.duechs@bistum-wuerzburg.de
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Katholisches Pfarramt St. Stephan Öffnungszeiten:
Rathausstraße 3, 97268 Kirchheim Di  10.00 - 12.00 Uhr
E-Mail: pfarrei.kirchheim@bistum-wuerzburg.de Mi  12.00 - 14.00 Uhr

          Tel. 09366/522 oder 982 919 Do 15.00 - 17.00 Uhr

Pfr. Dr. Jerzy Jelonek, Waldbrunn, 09306 1244, jerzy.jelonek@bistum-wuerzburg.de
Pfrv. Frank Elsesser, Kirchheim, 09366 982 921, frank.elsesser@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ref. Bernd Müller, Eisingen, 09306 984 908 1, bernd.mueller@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ref. Melanie Greier, Eisingen, 09306 984 908 2, melanie.greier@bistum-wuerzburg.de

Gem.-Ass. Maria Düchs, Eisingen, 09306 984 908 3, maria.duechs@bistum-wuerzburg.de

- Termine - Januar 2025 - Termine -
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

So 05.01. 2. SONNTAG NACH WEIHNACHTEN
9:00 Messfeier für die Pfarrgemeinde

  mit Aussendung der Sternsinger

Fr 10.01. 18:00 Messfeier

 Sa 11.01. 18:00 Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde
 So 19.01. 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS

 9:00  Messfeier für die Pfarrgemeinde

Fr 24.01. 18:00  Messfeier

Sa 25.01. 18:00  Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde

Fr 31.01. 18:00  Messfeier
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Pfarrbüros in Kirchheim und Kleinrinderfeld sind von 27.12.2024 bis 06.01.2025
geschlossen. In seelsorglichen Notfällen wenden Sie sich bitte an Pfarrvikar Elsesser
oder Pfarrer Dr. Jelonek (Kontaktdaten siehe oben).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das Konzert der "Fränkischen Jäger" im Advent am 14. Dezember 2024 in der Pfarrkirche
St. Stephanus in Gaubüttelbrunn ergab einen Spendeneingang von Euro 613,50.
Vielen lieben Dank an die "Fränkischen Jäger" für das gelungene Konzert.

Die Katholische Kirchenstiftung St. Stephanus Gaubüttelbrunn bedankt sich bei allen
Konzertbesuchern für die Geld-Spenden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Pfarrei bedankt sich bei allen die uns im Jahr 2024 mit ihrem Kirchgeld unterstützt
haben oder dies noch tun möchten.
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